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Merkblatt zuwendungsfähige Ausgaben für Letztempfänger 

(zur Weitergabe an Empfänger von Weiterleitungen)  

 

Als Letztempfänger gelten für Sie die mit dem Zuwendungsbescheid oder dem Weiterleitungsvertrag 

für verbindlich erklärten Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 

(ANBest-P) bzw. die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an 

Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-Gk). 

Gemäß Nr. 1.1 ANBest-P/ANBest-Gk sind Sie verpflichtet, die Zuwendung wirtschaftlich und sparsam 

zu verwenden. Dieses Merkblatt gibt Ihnen einen ersten Überblick über zuwendungsfähige Ausgaben 

im Rahmen der Förderung durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“. 

Zur wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung gehört, dass Sie die Vorteile des Wettbewerbs 

nutzen und die bzw. den wirtschaftlich günstigsten Vertragspartnerin bzw. -partner auswählen. 

Vergleichsangebote sind aktenkundig zu machen, angebotene Skonti und Rabatte müssen in Anspruch 

genommen werden. Weiterhin ist das Vergaberecht grundsätzlich einzuhalten. Weiterführende 

Informationen hierzu finden Sie im Merkblatt Vergabe von Leistungen. 

Ausgaben sind grundsätzlich nicht zuwendungsfähig, wenn 

 Belegdatum, Leistungszeitraum oder Zahlungsfluss außerhalb des Bewilligungszeitraumes 

liegen, 

 die Ausgaben nicht direkt zur Zielerreichung des Projektes beitragen und 

 die Ausgaben nicht im verbindlichen Finanzierungsplan enthalten sind. 

Entsprechend der Jährlichkeit des Bundeshaushaltes sind die weitergeleiteten Bundesmittel nicht in 

das folgende Haushaltsjahr übertragbar. Mittel dürfen daher grundsätzlich nur im betreffenden 

Haushaltsjahr und nicht für Rechnungsbegleichungen im folgenden Jahr verwendet werden. 

Personal- und Sachausgaben 

Zuwendungsfähig sind ausschließlich tatsächlich getätigte und anhand von Einzelbelegen 

nachweisbare Personal- und Sachausgaben, wenn der Rechtsgrund der Zahlung während des 

Bewilligungszeitraums bzw. der Vertragslaufzeit entstanden ist und die erbrachte Leistung innerhalb 

des Bewilligungszeitraums bzw. der Vertragslaufzeit kassenwirksam bezahlt worden ist.  
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Der Geldfluss muss nachweisbar sein, und der Projektbezug muss eindeutig aus allen Belegen 

hervorgehen.  

Personalausgaben 

Auf Verlangen der in Ihrem Zuwendungsbescheid oder dem Weiterleitungsvertrag benannten 

prüfberechtigten Stelle sind die Personalausgaben dem Grunde und der Höhe nach zu belegen. Dazu 

werden in der Regel der Arbeitsvertrag, die Stellenbeschreibung und/oder die Tätigkeitsbeschreibung, 

der Qualifikationsnachweis, der Stundennachweis bei anteiliger Beschäftigung im Projekt (weniger als 

100 %) und der Zahlungsfluss per Kontoauszug angefordert.  

Einhaltung des Besserstellungsverbotes 

Bei Projektförderungen entsprechend den Regelungen der ANBest-P ist das Besserstellungsverbot 

(vgl. Nr. 1.3 ANBest-P) zu beachten, wenn Ihre Gesamtausgaben überwiegend aus Zuwendungen der 

öffentlichen Hand finanziert werden.  

Soweit Sie dem Besserstellungsverbot unterliegend dürfen Sie ihren Beschäftigten weder Entgelte über 

Tarif des öffentlichen Dienstes (TVöD) noch sonstige über- oder außertarifliche Leistungen gewähren 

(Nr. 1.3 ANBest-P). Das Verbot betrifft somit die gesamte Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses. 

Dazu gehören insbesondere: 

 Entgelte, Beiträge zur zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung, 

Jahressonderzahlungen („Weihnachtsgeld“), Leistungs- und Erfolgsprämien, 

 Aufwandsentschädigungen, Zulagen, Beihilfen, Verpflegungszuschüsse, Trennungsgeld, 

Fahrtkostenzuschüsse, Wohnungsfürsorge, Personaldarlehen, Versicherungen, 

 Arbeitszeitregelungen, Erholungs- und Sonderurlaub, Nebentätigkeiten, private Nutzung 

dienstlich gesammelter Bonusmeilen, 

 Reisekosten, Gestellung von Dienstkraftfahrzeugen, Ausstattung der Geschäftszimmer, 

verbilligtes Essen aufgrund von Kantinenzuschüssen. 

Bei weiteren materiellen Leistungen oder Vergünstigungen für Ihre Beschäftigten handelt es sich 

grundsätzlich um Verstöße gegen das Besserstellungsverbot. Das gilt auch für Leistungen, die aufgrund 

von Dienst- oder Betriebsvereinbarungen zu gewähren sind. Diese sind folglich nicht 

zuwendungsfähig.  

Ausgaben für Verpflegung 

Speisen und Getränke bei Beratungsgesprächen, Besprechungen oder ähnlichen Treffen am Projektort 

sind nicht zuwendungsfähig. 

Sofern im Rahmen von Veranstaltungen Ausgaben für Verpflegung anfallen, gelten die Regelungen für 

die Vergabe von Leistungen entsprechend (vgl. hierzu Merkblatt Vergabe von Leistungen). 

Ausgaben für alkoholische Getränke sind in keinem Fall zuwendungsfähig. 

Leasing 
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Das Leasing von im Projekt genutzten Gegenständen ist nur dann zuwendungsfähig, wenn 

nachgewiesen werden kann, dass es sich hierbei um die kostengünstigste Nutzungsform handelt. Vor 

dem Abschluss von Leasingverträgen muss die Zustimmung der mittelweiterleitenden Stelle eingeholt 

werden. 

Reisekosten 

Regelungen und Informationen zu den zuwendungsfähigen Reisekosten finden Sie im Merkblatt 

Reisekosten. 

Ausgaben für Honorarleistungen  

Honorare sind Ausgaben, die für die Erbringung einer (Dienst-)Leistung gezahlt werden. Bei Abschluss 

von Honorarverträgen müssen Sie das Vergaberecht sowie die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit beachten.  

Das vereinbarte Honorar muss in angemessenem Verhältnis zur Qualifikation der Honorarkraft stehen 

und marktüblich sein. Der Abschluss eines Honorarvertrags mit Mitarbeitenden aus Ihrem 

Personalbestand ist ausgeschlossen, wenn diese bei Ihnen bereits sozialversicherungspflichtig 

beschäftigt sind. 

Ein Honorarvertrag muss mindestens enthalten: 

 die Namen der Vertragspartnerinnen und -partner; 

 die Laufzeit des Honorarvertrags; 

 den Gegenstand des Honorarvertrags (die zu erledigenden Aufgaben im Projekt); 

 die dabei anfallende und zu leistende Arbeitszeit (Stunde/Tage); 

 das Honorar pro Stunde oder pro Tag; 

 das voraussichtliche Gesamthonorar; 

 die rechtsverbindlichen Unterschriften der Vertragspartnerinnen und -partner. 

 

Folgende Unterlagen müssen dem mittelweiterleitenden Stelle auf Verlangen vorgelegt werden: 

 der Auftrag, Vergleichsangebote und die Dokumentation der Vergabe zum 

Honorarvertrag (gilt für Honorarverträge über einem geschätzten Netto-Auftragswert in 

Höhe von 3.000,00 € (ab 01.01.2022: 1.000,00 €); vgl. Merkblatt zur Vergabe von 

Leistungen); 

 ein Nachweis über die Qualifikation der Honorarkraft; 

 Rechnungen über die erbrachten Leistungen der Honorarkraft; 

 ggf. Stundennachweise, die die erbrachte Arbeitszeit belegen; 

 Belege (Kontoauszüge oder Kassenbuchauszug bei Barzahlungen) über die Zahlung an 

die Honorarkraft. 
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Investitionen  

In Ergänzung zu Nr. 4 ANBest-P/ANBest-GK sind alle im Bewilligungszeitraum angeschafften 

Gegenstände mit einem Anschaffungspreis ab 800,00 € (netto, ohne Umsatzsteuer) zu inventarisieren. 

Weiterhin gilt, dass Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks im Gesamtförderzeitraum 

mit weitergeleiteten Bundesmitteln erworben oder hergestellt werden, ausschließlich für den 

Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln sind. Die mit der Zuwendung 

erworbenen Gegenstände bleiben für die Gesamtdauer des Projektes an den Zuwendungszweck 

gebunden. Gegenstände, die aufgrund eines Werts von über 800,00 € (netto, ohne Umsatzsteuer) der 

Inventarisierungspflicht unterliegen, sind nach Ablauf des Gesamtförderzeitraums am Markt zu 

veräußern. Der Verkaufserlös ist an die mittelweiterleitende zu erstatten. Besteht Ihrerseits Interesse 

daran, den Gegenstand zu behalten, so ist der mittelweiterleitenden Stelle der Restwert zu erstatten. 

Die Pflicht zur Veräußerung und Erstattung gilt nicht, wenn der Restwert des beschafften Gegenstands 

zum Zeitpunkt des Projektendes nach Abzug der in der Abschreibungstabelle für allgemein 

verwendbare Anlagegüter (AfA-Tabellen) festgelegten Abschreibungssätze unter 800,00 € (netto, ohne 

Umsatzsteuer) liegt oder die Verwendung des Gegenstands in einem Anschlussvorhaben erfolgt, 

schriftlich nachgewiesen wird und eine vorherige Zustimmung durch die mittelweiterleitende Stelle 

erfolgte. Die Veräußerung, die Auskehrung des Verkaufserlöses, die Erstattung des Restwerts bzw. der 

Nachweis über die Weiterverwendung im Rahmen eines Anschlussvorhabens haben innerhalb der Frist 

zur Vorlage des Verwendungsnachweises zu erfolgen und sind in diesem entsprechend auszuweisen. 

Die entsprechenden vergaberechtlichen Regelungen sind zwingend einzuhalten (vgl. Merkblatt 

Vergabe von Leistungen). 

Bei Fragen rund um das Thema zuwendungsfähige Ausgaben wenden Sie sich bitte 

direkt an Ihre Bewilligungsbehörde bzw. die mittelweiterleitende Stelle.   

 

 

 



 

Merkblatt zur Vergabe von Leistungen 

(für Zuwendungsempfänger, deren Zuwendung - oder bei Finanzierung durch mehrere 

Stellen der Gesamtbetrag der Zuwendung - bis einschließlich 100.000,00 € beträgt) 

Stand: Januar 2022 

Als Zuwendungsempfänger gelten für Sie die mit dem Zuwendungsbescheid für verbindlich erklärten 

Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) bzw. die All-

gemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften 

und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-Gk). 

Bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen sowie von freiberuflichen Leistungen im 

Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1 Einkommenssteuergesetz (EStG) sind Sie als Zuwendungsempfänger an 

die Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Beschaffungswesens gebunden. Es sind die Grunds-

ätze des Wettbewerbs, der Transparenz und der Gleichbehandlung sowie insbesondere der Grund-

satz der wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung zu berücksichtigen. 

Dieses Merkblatt soll Ihnen helfen, Fehler in Zusammenhang mit Auftragsvergaben zu vermeiden. 

Bitte setzen Sie sich daher intensiv mit den hier gegebenen Hilfestellungen auseinander. Es wird da-

rauf hingewiesen, dass Verstöße gegen Regelungen des Vergaberechts Auflagenverstöße darstellen 

und zur Kürzung der geltend gemachten Ausgaben bis hin zum Widerruf des Zuwendungsbescheids 

führen können.  

Folgende Hinweise sind bei Auftragsvergaben von Ihnen zu beachten: 

Dokumentation und Archivierung 

Zunächst wird darauf hingewiesen, dass jede Vergabe von Beginn an fortlaufend zu dokumentieren 

ist. Die Dokumentation muss in Textform gem. § 126 b Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) erfolgen und 

so aufbereitet sein, dass sich die einzelnen Stufen der Vergabe und die maßgeblichen Entscheidungs-

gründe nachvollziehen lassen. Ohne nachvollziehbare Dokumentation entstehen Zweifel an der ord-

nungsgemäßen Durchführung des Vergabeverfahrens. Dies kann bereits als Vergaberechtsverstoß 

gewertet werden. 

Um Fehler bei der Dokumentation zu vermeiden, steht Ihnen im Förderportal des Bundesprogramms 

im Downloadbereich ein Muster zur Vergabedokumentation zur Verfügung. 

Alle mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen sind durch Sie mindestens fünf Jahre nach 

Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren. Dies trifft somit auch auf alle Unterlagen zu 

Vergabevorgängen zu. Diese sind vollständig als Gesamtvorgang zu archivieren.  
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Dabei ist zu beachten, dass die Dokumentation, Teilnahmeanträge, Angebote, Protokolle usw. ver-

traulich aufbewahrt werden müssen. Die Vertraulichkeit ist auch nach Abschluss des Verfahrens si-

cherzustellen. 

Auftragsvergabe 

Geschätzter Netto-Auftragswert bis 1.000,00 € 

Leistungen mit einem geschätzten Netto-Auftragswert (ohne Umsatzsteuer) von bis zu 1.000,00 € 

können Sie unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit vergeben. 

Bei diesen „Direktaufträgen“ ist zu berücksichtigen, dass Sie als Auftraggeber/-in zwischen den be-

auftragten Unternehmen wechseln sollen. 

Geschätzter Netto-Auftragswert über 1.000,00 € 

Wenn der geschätzte Netto-Auftragswert (ohne Umsatzsteuer) über 1.000,00 € liegt, müssen Sie 

grundsätzlich mindestens drei schriftliche Angebote einholen. Bei der Schätzung des Auftragswerts 

ist der vorgesehene Leistungsumfang bzw. Leistungszeitraum zugrunde zu legen. Die Teilung des 

Auftrages in mehrere Vergaben ist unzulässig, wenn damit der Zweck verfolgt wird, einen Netto- 

Auftragswert von 1.000,00 € zu unterschreiten. 

Für den Vergleich, die Bewertung und die Auswahlentscheidung über die einzuholenden Angebote 

bietet sich an, dass Sie im Vorfeld der Angebotseinholung Eignungs- und Zuschlagskriterien festlegen 

und diese zu den Akten nehmen.  

Eignungskriterien 

Anhand dieser Kriterien kann durch Sie das Eignungsprofil eines Bieters bzw. einer Bieterin festgelegt 

werden. Zu unterscheiden ist hierbei zwischen zwingenden Mindestanforderungen und Anforderun-

gen, bei denen ein Beurteilungsspielraum besteht. Fehlende Nachweise bezüglich der Mindestanfor-

derungen sollten grundsätzlich zum Ausschluss führen. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, 

dass keine sachfremden oder diskriminierenden Kriterien benannt werden dürfen. Beim Umfang der 

Kriterien sollten Sie zudem mit „Augenmaß“ herangehen, um den Kreis der angebotsabgebenden Un-

ternehmen nicht zu sehr einzuengen. Um hier dem Grundsatz der Transparenz Rechnung zu tragen, 

sollten Sie die Kriterien auch den angeschriebenen Unternehmen mitteilen. 

Zuschlagskriterien 

Von der Eignungsprüfung ist die Wirtschaftlichkeitsprüfung eines Angebots zwingend zu unterschei-

den. Der Auswahl und Gewichtung der Zuschlagskriterien kommt eine besondere Bedeutung zu. Zu-

schlagskriterien sind z.B. Preis, Qualität, Qualifikation sowie Verfügbarkeit. Bei der Festlegung der 

Zuschlagskriterien ist zu beachten, dass diese die in der Beschreibung (Angebotsaufforderung) be-

nannten Anforderungen an das Angebot widerspiegeln müssen. Aspekte, die in der Leistungsbe-

schreibung nicht gefordert wurden, dürfen nicht gewertet werden. Für den Kreis der Bietenden muss 

eindeutig erkennbar sein, was das Angebot beinhalten muss, damit eine möglichst hohe Bewertung 

erreicht werden kann. 

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Erstellung einer Matrix mit den Kriterien, den Be-

wertungsmaßstäben und der Gewichtung vorteilhaft ist und so die Entscheidungsgrundlage für die 
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Bietenden transparent gehalten wird. Die Zuschlagskriterien, einschließlich der Gewichtung, sind 

ebenfalls bekannt zu machen und in der Vergabedokumentation festzuhalten.  

Zuschlagserteilung 

Da es bei Ihren Auftragsvergaben keine vorgegebenen Wartefristen gibt, können Sie den Zuschlag 

sofort erteilen. Sie sollten den nicht berücksichtigten Bietenden nach Zuschlagserteilung mitteilen, 

dass sie nicht das wirtschaftlichste Angebot abgegeben haben und ein anderes Unternehmen für die 

Leistungserbringung ausgewählt wurde. 

Auftragsänderungen 

Änderungen des Auftragsgegenstands während der Vertragslaufzeit, hierzu zählen auch Auftragsver-

längerungen, sind grundsätzlich ebenfalls wie dargestellt zu vergeben. Ausnahmen sind jedoch in 

analoger Anwendung von § 47 Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) möglich und sollten im Zwei-

fel im Vorfeld mit der zuständigen Programmberatung in der Regiestelle abgestimmt werden.  

Zusatzhinweis für Gebietskörperschaften 

Für Gebietskörperschaften gilt, dass die einschlägigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen der Ge-

bietskörperschaft und die darin enthaltenen Vergabegrundsätze einzuhalten sind. Daraus können sich 

über dieses Merkblatt hinausgehende Anforderungen ergeben. 

 

 

Nähere Auskünfte erteilt die Zentrale Vergabestelle des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA). 

Die Kontaktdaten lauten: 

Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben Zentrale Vergabestelle 

An den Gelenkbogenhallen 2 – 6 

50679 Köln 

E-Mail: zentrale-beschaffung@bafza.bund.de  

Tel.: 0221 3673 4104 oder 2340 

Fax: 0221 3673 4513 
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Merkblatt zur Öffentlichkeitsarbeit im Bundesprogramm  

„Demokratie leben!“ 

Es gehört zu Ihren Aufgaben, das im Rahmen von „Demokratie leben!“ geförderte Projekt und 

dessen Inhalt auf angemessene Weise bekannt zu machen und entsprechende Maßnahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit umzusetzen. Dazu können beispielsweise Pressemitteilungen, Pressekon-

ferenzen aus aktuellen Anlässen, öffentliche Veranstaltungen (z.B. Gedenk- und Aktionstage, 

Veranstaltungen anlässlich von Einzelmaßnahmen), die Publikation von Faltblättern, Broschüren, 

Plakaten, Werbematerialien und eigene Internetauftritte genutzt werden. Dieses Merkblatt erläu-

tert die in diesem Zusammenhang zwingend zu berücksichtigenden Vorgaben für Veröffentlichun-

gen und zur Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit.  

Die Nichtberücksichtigung der Vorgaben dieses Merkblattes kann im Einzelfall dazu führen, dass 

Ihre Veröffentlichung nicht aus den Mitteln des Bundesprogramms finanziert wird und bereits ein-

gesetzte Mittel zurückgefordert werden. 

Die Regelungen dieses Merkblattes betreffen die Öffentlichkeitsarbeit von:  

 Erstempfängern (Zuwendungsempfänger, die Zuwendungen im Rahmen des Bundespro-

gramms direkt vom Bund erhalten),  

 Letztempfängern (Zuwendungsempfänger, denen Zuwendungsmittel im Rahmen des Bunde-

sprogramms von Erstempfängern weitergeleitet werden),  

 Kooperationspartnerinnen und -partnern (Akteurinnen und Akteure, die selbst keine Zuwen-

dung als Erstempfänger oder Letztempfänger im Rahmen des Bundesprogramms erhalten, 

jedoch mit Erst- und/oder Letztempfängern kooperieren) und 

 Dritten (Akteurinnen und Akteure, die mit Kooperationspartnerinnen und -partnern, aber nicht 

mit Erstempfängern oder Letztempfängern kooperieren). 

Arbeiten Sie als Erstempfänger oder Ihre Letztempfänger im Rahmen der Umsetzung Ihres Pro-

jektes mit Kooperationspartnerinnen und -partnern oder Dritten zusammen, haben Sie sicherzu-

stellen, dass die in diesem Merkblatt enthaltenen Regelungen auch den Kooperationspartnerin-

nen und -partnern und Dritten zur Verfügung gestellt werden.  
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Veröffentlichungen 

Beabsichtigen Sie im Rahmen Ihres Projektes Materialien zu veröffentlichen, sind die folgenden 

Ausführungen zwingend zu berücksichtigen. Unter Veröffentlichungen sind alle Texte und Mate-

rialien mit Bezug zum Bundesprogramm zu verstehen, die einer allgemeinen Öffentlichkeit oder 

aber auch einer Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden sollen. Umfasst sind unter an-

derem alle Arten an:  

 Drucksachen,  

 Werbematerialien,  

 Einladungen und Veranstaltungsankündigungen, 

 Workshopmaterialien, die den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt werden, 

 Aufsätzen und Fachartikeln, 

 elektronischen Medien, Podcasts, 

 Pressemitteilungen, 

 Internetseiten und elektronisch versendeten Newslettern. 

Veröffentlichungen von Erstempfängern 

Als Erstempfänger haben Sie Ihre Veröffentlichungen mit Bezug zum Bundesprogramm vor deren 

Veröffentlichung zur Freigabe durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufga-

ben (BAFzA) über das Förderportal hochzuladen. Die Prüfung der Freigabe bezieht sich hierbei 

ausschließlich auf die Verwendung des Förderlogos und die Kommunikation zum Bundespro-

gramm. Sie tragen weiterhin die redaktionelle Verantwortlichkeit für alle Veröffentlichungen. Die 

Zusendung der Entwürfe hat mit einem angemessenen zeitlichen Vorlauf, vor dem Zeitpunkt der 

beabsichtigen Veröffentlichung, zu erfolgen. 

 

Im Hinblick auf Internetseiten gilt, dass nur Neugestaltungen zuvor nicht bestehender Internetsei-

ten und grundlegende Umgestaltungen bereits freigegebener Internetseiten dem BAFzA zur Frei-

gabe vorzulegen sind. Eine Veröffentlichung ohne vorherige schriftliche Freigabe ist nicht zuläs-

sig. 

Veröffentlichungen von Letztempfängern im Handlungsbereich Kommune 

und Land 

Sofern Sie Mittel an Letztempfänger weiterleiten, muss durch Sie das folgende Freigabeverfahren 

umgesetzt werden: 

 Als Erstempfänger in den Handlungsbereichen Kommune und Land haben Sie die Veröffent-

lichungsentwürfe Ihrer Letztempfänger unter Maßgabe dieses Merkblattes selbst final freizu-

geben.  

 Ein Freigabeverfahren durch das BAFzA findet nicht statt. 

Soweit Sie als Kommune oder Land im Rahmen einer Förderung aus dem Innovationsfonds oder 

dem Begleitprojektebereich des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ Mittel weiterleiten, gel-

ten diese Bestimmungen entsprechend. 
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Veröffentlichungen von Letztempfängern in den übrigen Handlungsberei-

chen und Handlungsfeldern  

Sofern Sie Mittel an Letztempfänger weiterleiten, muss durch Sie das folgende Freigabeverfahren 

umgesetzt werden: 

 Veröffentlichungen von Letztempfängern mit Bezug zum Bundesprogramm sind vor deren Ver-

öffentlichung zunächst an Sie als Erstempfänger in elektronischer Form weiterzuleiten. Sie 

haben dann eine Vorprüfung der Entwürfe vorzunehmen. Hierbei ist zu prüfen, ob die jeweili-

gen Veröffentlichungsentwürfe dem Zuwendungszweck, also dem Projektziel dienen. Ist dies 

nicht der Fall, weisen Sie die Veröffentlichungsentwürfe an Ihre Letztempfänger zurück. Die-

nen die Veröffentlichungsentwürfe Ihrer Auffassung nach dem Zuwendungszweck, übermitteln 

Sie die Veröffentlichungsentwürfe an das BAFzA zur Freigabe. Das BAFzA prüft die Veröffent-

lichungsentwürfe der Letztempfänger und erteilt die Freigabe oder versagt diese. Das Ergeb-

nis des Freigabeverfahrens wird Ihnen mitgeteilt. Sie haben dieses an die jeweiligen Letzt-

empfänger weiterzuleiten. Als Erstempfänger haben Sie Sorge zu tragen, dass Ihre Letztemp-

fänger der Vorlagepflicht bezüglich ihrer Veröffentlichungsentwürfe nachkommen. Auch hier 

gilt, dass die redaktionelle Verantwortlichkeit aller Veröffentlichungen bei Ihnen verbleibt. 

 Veröffentlichungsentwürfe, die Sie oder Ihre Letztempfänger gemeinsam mit Kooperations-

partnerrinnen und -partnern verantworten, dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Freigabe 

durch das BAFzA veröffentlicht werden. Im Fall einer Kooperation zwischen Ihren Letztemp-

fängern und Kooperationspartnerinnen und -partnern leiten Ihre Letztempfänger die Veröf-

fentlichungsentwürfe zunächst an Sie zur Freigabe weiter. Sie prüfen, ob diese mit den Re-

gelungen dieses Merkblattes vereinbar sind und senden die Veröffentlichungsentwürfe nach 

positiver Prüfung zur abschließenden Freigabe an das BAFzA. 

Bereitstellung von Veröffentlichungen für die Vielfalt-Mediathek 

Sie und Ihre Letztempfänger sind verpflichtet, mit dem vom Bundesministerium für Familie, Seni-

oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) betrauten Informations- und Dokumentationszentrum für An-

tirassismusarbeit (IDA) e. V. zusammenzuarbeiten.  

IDA verantwortet die „Vielfalt-Mediathek“, eine Plattform, über die alle Materialien, die im Rahmen 

von „Demokratie leben!“ entstehen, kostenlos der (Fach-)Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 

werden. Hierfür müssen Sie und Ihre Letztempfänger Ihre veröffentlichten Broschüren, Dokumen-

tationen, Lernmaterialien, Bücher und Filme der „Vielfalt-Mediathek“ unter der E-Mail-Adresse: 

mediathek@IDAeV.de in digitaler Form zur Verfügung stellen. 
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Formale Kriterien der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Bundespro-

gramms „Demokratie leben!“  

Verwendung des Förderlogos 

Sie und Ihre Letztempfänger sind verpflichtet, bei allen Veröffentlichungen nach Maßgabe dieses 

Merkblatts auf die Förderung durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ hinzuweisen. 

Das Förderlogo des Bundesprogramms (Logo des BMFSFJ + Logo des Bundesprogramms inkl. 

des textlichen Förderzusatzes) ist auf allen Veröffentlichungen von Ihnen und Ihren Letztempfän-

gern abzubilden. Die Teillogos dürfen nicht allein und auch nicht ohne Förderzusatz dargestellt 

werden. Bei Veröffentlichungen, die das Abbilden des Förderlogos nicht zulassen, ist nach Ab-

sprache mit dem BAFzA ein textlicher oder eingesprochener Hinweis auf die Förderung möglich. 

Dies trifft u. a. auf einzelne elektronische Medien zu. 

 

Eine Verwendung der Logos durch Kooperationspartnerinnen und -partner oder Dritte ist nur 

zulässig, sofern die ausdrückliche schriftliche Einwilligung des BAFzA vorliegt. Diese Ein-

willigung haben zwingend Sie beim BAFzA einzuholen. Sie und Ihre Letztempfänger haben für 

die Einhaltung vorgenannter Pflichten durch die Kooperationspartnerinnen und -partner und 

Dritte Sorge zu tragen. 

 
Illustration: Förderlogo 

Das Förderlogo darf nicht bearbeitet werden und darf grundsätzlich nur in der vorliegenden An-

ordnung zum Einsatz kommen. Sind aus produktionstechnischen oder gestalterischen Gründen 

Abweichungen erforderlich, so ist vorab die Zustimmung des BAFzA einzuholen. 

Das Förderlogo ist immer auf weißen Grund zu stellen; die Größe muss so gewählt werden, dass 

es optisch zum Rest des Textes oder Bildes passt und ohne besondere Lesehilfe zu erkennen 

ist. Zu beachten ist weiterhin, dass das Logo nach allen Seiten hin über eine Schutzzone verfügt, 
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in der kein anderes Element platziert werden darf. Die Schutzzone hat zu jeder Seite hin die 

Breite von einem Adlerelement. 

 

 
Illustration: Schutzraum um das Logo 

 

Die Logodateien erhalten Sie vom BAFzA. Diese sind bei Bedarf Ihren Letztempfängern zur Ver-

fügung zu stellen. Es können verschiedene Dateitypen (JPG, EPS, PNG) und -versionen (farbig, 

in vereinzelten Ausnahmefällen in schwarz/weiß und grau) beim BAFzA angefordert werden. Die 

Logodateien dürfen Sie und Ihre Letztempfänger nicht als Download auf den öffentlichen Inter-

netseiten anbieten. 

Bei allen inhaltlichen Veröffentlichungen - print oder online -  ist folgender Zusatz aufzunehmen: 

„Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFzA dar. Für in-

haltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.“ 

Verlinkungen und Barrierefreiheit 

Sie und Ihre Letztempfänger haben auf Ihren Internetseiten an geeigneter Stelle auf die Förde-

rung im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das BMFSFJ hinzuweisen 

und das Förderlogo abzubilden. Auf das Logo ist die Verlinkung zum Internetauftritt des Bundes-

programms (www.demokratie-leben.de) zu legen. Falls die Verlinkung vom Bild technisch nicht 

realisierbar ist, ist auch ein textlicher Verweis möglich. 

Werden Sie und bzw. oder Ihre Letztempfänger überwiegend vom Bund finanziert, sind Sie und 

bzw. oder Ihre Letztempfänger als öffentliche Stelle des Bundes anzusehen und somit verpflich-

tet, Ihre Websites und mobilen Anwendungen, einschließlich der für die Beschäftigten bestimm-

ten Angebote im Intranet, barrierefrei zu gestalten und eine Erklärung zur Barrierefreiheit zu ver-

öffentlichen (§§ 12 ff. des Behindertengleichstellungsgesetzes - BGG). Eine überwiegende Fi-

nanzierung durch den Bund wird angenommen, wenn der Bund mehr als 50 Prozent der Gesamt-

heit der Mittel aufbringt. Näheres hierzu regelt das BGG. Für weitere Informationen und Unter-

stützung können Sie und Ihre Letztempfänger sich an die Bundesfachstelle Barrierefreiheit 

(www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de) wenden.  

Nutzungsrechte 

Sie und Ihre Letztempfänger sind verpflichtet, dem BMFSFJ und dem BAFzA das einfache, ohne 

die Zustimmung der Urheberinnen und Urheber übertragbare, zeitlich und inhaltlich unbe-

schränkte Nutzungsrecht an allen urheberrechtlich geschützten Arbeitsergebnissen einzuräu-

men. 
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Soweit Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer mit Arbeiten betraut werden, müssen Sie und 

Ihre Letztempfänger sich von jenen das ausschließliche Nutzungsrecht einräumen lassen. Das 

BMFSFJ und das BAFzA sowie weitere, durch das BMFSFJ und das BAFzA Beauftragte, sind 

von eventuellen Ansprüchen Dritter freizustellen. Sie und Ihre Letztempfänger müssen die Auf-

tragnehmerinnen und Auftragnehmer verpflichten, dem BMFSFJ und dem BAFzA die Ausübung 

des Veröffentlichungs- und Erstmitteilungsrechts gemäß § 12 des Gesetzes über Urheberrecht 

und verwandte Schutzrechte (UrhG) unentgeltlich zu gestatten und das Veröffentlichungs- und 

Erstmitteilungsrecht nicht ohne Rücksprache mit dem BAFzA selbst auszuüben oder durch an-

dere Personen ausüben zu lassen. 

Verwendung von Ton- und Bildmaterial 

Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung von Bildmaterialien die entsprechenden Rechts-

vorschriften (u.a. Persönlichkeitsrecht, Urheberrecht, Lizenzrecht, Datenschutzrecht, Marken-

schutzrecht) zu beachten sind. Werden Musik-CDs oder Film-DVDs, Podcasts oder als Stream 

zur Verfügung stehendes Bildmaterial von Ihnen und Ihren Letztempfängern produziert, sind 

ebenfalls die eventuell betroffenen Rechte an Musikstücken u. Ä. zu berücksichtigen.  

Auf Anfrage stellt das BAFzA Ihnen und Ihren Letztempfängern ggf. Bild- und / oder Filmmaterial 

für eigene Internetauftritte, Faltblätter, Roll-Ups etc. zur Verfügung. Bei Verwendung dieser Ma-

terialien ist der Satz – Bildnachweis Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben – 

an geeigneter Stelle abzubilden. 

 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Beschäftigten der Programm-

kommunikation in der Regiestelle des Bundesamtes für Familie und zi-

vilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA)  

 

E-Mail-Adresse:  demokratie-leben@bafza.bund.de 

Telefonnummer:  030 / 698077 - 0 

 

www.demokratie-leben.de 

 

 



 

 

Merkblatt Reisekosten 

Stand: Oktober 2021 

Allgemeines  

Ist es zur erfolgreichen Umsetzung Ihres Projektes erforderlich, dass Projektmitarbeiterinnen und -mit-

arbeiter Dienstreisen wahrnehmen, soll dieses Merkblatt dabei behilflich sein, Fehler bei der Vorberei-

tung, Durchführung und Nachbereitung der Reisen zu vermeiden.  

Die in diesem Merkblatt dargestellten Bestimmungen sind grundsätzlich von allen Zuwendungsempfän-

gern und im Falle von Mittelweiterleitungen auch deren Letztempfängern zu berücksichtigen. Für Ge-

bietskörperschaften mit landesspezifischen Regelungen zum Reisekostenrecht ist bei Abweichung von 

den hier dargestellten Vorgaben der Nachweis zu erbringen, dass das jeweilige Landesrecht berücksich-

tigt wurde. Die landesspezifischen Regelungen zum Reisekostenrecht gelten jedoch ausschließlich für im 

öffentlichen Dienst tätige Personen und nicht für Letztempfänger, die eine Zuwendung im Rahmen einer 

Weiterleitung durch eine Gebietskörperschaft erhalten.  

Im Rahmen der Förderung Ihres Projektes durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ ist es 

grundsätzlich möglich, dass Sie zur Projektumsetzung zwingend erforderliche Tätigkeiten auch außer-

halb der Dienststätte wahrnehmen. Die Art der zu erledigenden Aufgaben kann dabei ganz unterschied-

lich sein. Grundsätzlich muss es sich jedoch immer um Tätigkeiten aus dem unmittelbaren Arbeitsbe-

reich der bzw. des Reisenden handeln. Die folgenden Bestimmungen sind Voraussetzung, um die bei ei-

ner Dienstreise entstehenden Kosten im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung als zuwendungsfä-

hig anerkennen zu können. 

Grundsätzlich ist durch Sie zu berücksichtigen, dass Sie entsprechend des Besserstellungsverbotes Ihre 

Beschäftigten finanziell nicht besserstellen dürfen als vergleichbare Bundesbedienstete. Diese Vorgabe 

gilt für sämtliche mit dem Arbeitsverhältnis zusammenhängende Regelungen und Leistungen und somit 

auch für Dienstreisen. 

Für Sie als Zuwendungsempfänger gelten demnach auch die Obergrenzen für Reisekosten aus dem Bun-

desreisekostengesetz (BRKG), der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum BRKG, sowie aus der Aus-

landsreisekostenverordnung (ARV) entsprechend. Die dort festgeschriebenen Vorgaben für Fahrtkosten, 

Übernachtungsgelder, Tagegelder und Nebenkosten (zum Beispiel Parkgebühren) sind ebenfalls durch 

Sie zu berücksichtigen.   

Generell gilt auch bei Dienstreisen und allen mit diesen in Zusammenhang stehenden Ausgaben, dass 

die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zwingend zu beachten sind. Bereits im Vorfeld 

von Dienstreisen ist daher immer durch Sie zu prüfen, ob wirtschaftlichere Alternativen zur Dienstreise 

in Frage kommen. Lassen sich die geplanten Tätigkeiten auch schriftlich, telefonisch oder insbesondere 

mithilfe digitaler Kommunikationsmittel umsetzen, sind diese Varianten der Dienstreise grundsätzlich 

vorzuziehen. Kommen Alternativen nicht in Betracht, ist die Zahl der Teilnehmenden und die Dauer der 

Dienstreise auf das notwendige Maß zu beschränken.  Zu beachten ist auch, dass stets die wirtschaft-
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lichste Dienstreisemöglichkeit zu wählen ist. In jedem Fall sind angebotene Sondertarife zu nutzen.  Dar-

über hinaus sollen Dienstreisen möglichst umweltfreundlich und nachhaltig durchgeführt werden.  

Dadurch entstehende notwendige Kosten sind dann erstattungsfähig, soweit sie in angemessenem Ver-

hältnis zu den Zielen der Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit stehen.  

Damit die im Rahmen von Dienstreisen angefallenen Kosten bei der Verwendungsnachweisprüfung als 

zuwendungsfähig anerkannt werden können, ist es maßgeblich, dass Sie mittels entsprechender Origi-

nalbelege nachweisen, dass Sie wirtschaftlich und sparsam vorgegangen sind. Den Belegen sind daher 

stets Angaben über Teilnehmenden, Ziel und Zweck der Reise, sowie die konkreten Eckdaten der An- 

und Abreise (Ort, Datum, Uhrzeit) beizufügen. Alle mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen 

sind durch Sie mindestens fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren. Dies 

trifft somit auch auf alle Unterlagen zu getätigten Dienstreisen zu. Diese sind idealerweise vollständig als 

Gesamtvorgang zu archivieren. 

Zu den im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ zuwendungsfähigen Reisekosten zählen neben den 

Fahrtkosten die Verpflegungsmehraufwendungen, Übernachtungskosten sowie Reisenebenkosten, wie 

zum Beispiel Parkgebühren. Reisekosten, die im Rahmen persönlicher Arbeitszeitmodelle (zum Beispiel 

Telearbeit oder Mobile Arbeit) anfallen, zum Beispiel durch Fahrten zwischen der Dienststätte und dem 

Ort der Telearbeit/Mobilen Arbeit, sind hingegen nicht zuwendungsfähig. Dienstlich erworbene Meilen-

gutschriften, Prämien oder Vergünstigungen dürfen nur zu dienstlichen Zwecken verwendet werden. 

Verrechnungen (zum Beispiel Änderung der Flugklasse, Up-Grading) sind nicht zulässig. Eine Verwer-

tung zu privaten Zwecken ist in jedem Fall unzulässig, auch wenn eine rechtzeitige dienstliche Verwer-

tung nicht möglich ist und daher der Verfall der Meilengutschrift, Prämie oder Vergünstigung droht. 

Notwendig sind auch Reisekosten, die durch umweltverträgliches und nachhaltiges Reisen entstehen. 

Beanspruchen Dienstreisende umweltverträgliche und nachhaltige Reisemittel, die insbesondere zur Re-

duzierung von Treibhaus-Emissionen beitragen (zum Beispiel durch Nutzung der Bahn, Übernachtung in 

umweltfreundlichen Hotels), so sind die dadurch entstehenden Kosten nach Maßgabe der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zum Bundesreisekostengesetz erstattungsfähig. 

Sofern Dienstreisen aus dienstlichen oder zwingend privaten Gründen, die die Dienstreisenden nicht zu 

vertreten haben, nicht durchgeführt werden können, sind unverzüglich nach Kenntnis der Hinderungs-

gründe alle Möglichkeiten zu ergreifen, die entstehenden Ausgaben so gering wie möglich zu halten. Be-

reits eingegangene Verpflichtungen sind so weit wie möglich rückgängig zu machen. Dadurch entste-

hende Ausgaben für die Stornierung von Flug und Fahrscheinen sowie für die Stornierung gebuchter 

Unterkünfte und vorausbezahlte Teilnehmendengebühren sind erstattungsfähig, insofern die Gründe 

nachvollziehbar durch Sie ausgewiesen werden. 

Im Folgenden wird näher auf die Art und den Umfang der zuwendungsfähigen Reisekostenvergütung 

eingegangen: 
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Öffentlicher Personennah- und Fernverkehr 

Der öffentliche Personennah- und Fernverkehr stellt das bevorzugte Beförderungsmittel dar. Die Kosten 

von Bahnreisen werden auch dann erstattet, wenn sie höher sind als die Kosten eines anderen Reisemit-

tels. Höhere Kosten können nicht nur bei den eigentlichen Fahrtkosten, sondern insbesondere auch 

durch zusätzliche Übernachtungskosten oder zusätzliches Tagegeld entstehen. Dienstreisende dürfen 

weder aus wirtschaftlichen Gründen noch wegen eines Arbeitszeitgewinns auf eine Flugbuchung verwie-

sen werden. Ausgaben für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel werden bis zur Höhe der niedrigs-

ten Beförderungsklasse erstattet. Bei Bahnfahrten von mindestens zwei Stunden Dauer (einfache Strecke 

inkl. eventueller Umsteigzeiten) kann dem Dienstreisenden die Erstattung der Ausgaben für die nächst-

höhere Klasse anerkannt werden.  

Ermäßigungen, zum Beispiel bei frühzeitiger Buchung, sind bereits bei der Reisevorbereitung zu berück-

sichtigen. Die Erstattung dienstlich genutzter privater Fahrausweise ist ausgeschlossen.  

Flugkosten  

Eine Übernahme von Flugkosten ist nur dann statthaft und zuwendungsfähig, wenn wirtschaftliche (zum 
Beispiel  

Kosten) oder dienstliche Gründe (zum Beispiel terminbedingt, dienstlich bereitgestellte Flugkontin-

gente) dies rechtfertigen. Die vorliegenden Gründe sind schriftlich festzuhalten und den Akten, gegebe-

nenfalls unter Ergänzung einer Vergleichsrechnung, beizufügen.  

Bahncard 

Ausgaben für die Bahncard 25 und 50 sind nur bei vollständig nachgewiesener Amortisation zuwen-

dungsfähig. Eine Amortisation liegt dann vor, wenn die Fahrpreisermäßigungen für durchgeführte 

dienstliche Bahnfahrten den Bezugspreis erreicht oder überschritten haben. Die zugrunde liegende Ver-

gleichsrechnung ist den Akten beizufügen.  

Die Zuwendungsfähigkeit der Bahncard 100 selbst ist nicht gegeben und eine fiktive Fahrkostenerstat-

tung für mit der Bahncard 100 getätigte Fahrten ist nicht zulässig. Einzelfallregelungen sind möglich – 

diese sind jedoch zwingend vorab (spätestens zwei Wochen vor der geplanten Anschaffung) dem BAFzA 

unter Darlegung der Gründe anzuzeigen.  

Dienstwagennutzung 

Sofern Dienstwagen vorhanden sind und zur Verfügung stehen, sollten diese für projektnotwendige 

Dienstreisen genutzt werden. Die Abrechnung erfolgt durch Ansatz der Wegstreckenentschädigung. Mit 

Erstattung der Wegstreckenentschädigung sind alle durch Nutzung des Dienstwagens angefallenen Aus-

gaben abgegolten.  

Mietwagen  

Die Inanspruchnahme eines Mietwagens (Kraftfahrzeug der unteren Mittelklasse, zum Beispiel Golf-

klasse) zur Erledigung eines Dienstgeschäftes ist zuwendungsfähig, sofern triftige Gründe für die Anmie-

tung vorliegen. Triftige Gründe für die Anmietung eines Mietwagens liegen vor, wenn zur Erledigung des 

Dienstgeschäfts weder regelmäßig verkehrende Beförderungsmittel genutzt werden können noch ein 

Dienstkraftfahrzeug zur Verfügung steht. Vorzugsweise soll ein Elektrofahrzeug angemietet werden. 

Grundsätzlich können nur die Kosten für die Anmietung eines Kraftfahrzeuges der unteren Mittelklasse 

erstattet werden.  

Die Gründe für die Nutzung eines Mietwagens sind in jedem Fall zu dokumentieren und den Akten bei-

zufügen.   
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Carsharing 

Sofern die Voraussetzungen für die Erstattung von Mietwagenkosten vorliegen (triftige Gründe), ist die 

Nutzung von Carsharing (im Sinne des Carsharinggesetzes) im selben Umfang erstattungsfähig wie die 

Nutzung von Mietwagen. Die Kosten, die im Zusammenhang mit dem Rahmenvertrag anfallen und ohne 

tatsächliche Nutzung des Carsharing-Fahrzeugs geschuldet werden (Grundgebühren, Abo-Kosten, etc.), 

sind nicht erstattungsfähig. 

Taxi 

Die Abrechnung von Taxifahrten ist nur in begründeten Ausnahmefällen unter Darlegung des triftigen 

Grundes zuwendungsfähig. Die Begründung ist dem Beleg beizufügen.  

Triftige Gründe liegen insbesondere dann vor, wenn 

 im Einzelfall dringende dienstliche Gründe oder zwingende persönliche Gründe (z. B. 

Gesundheitszustand) vorliegen, 

 regelmäßig verkehrende Beförderungsmittel nicht oder nicht zeitgerecht verkehren und somit das 

Hauptverkehrsmittel oder der Zielort nicht oder nicht pünktlich erreicht werden können, 

 Fahrten zwischen 22 und 6 Uhr stattfinden. 

Ortsunkenntnis und widrige Witterungsverhältnisse stellen hingegen keinen Grund für eine zuwen-

dungsfähige Taxibenutzung dar.  

Kleine Wegstreckenentschädigung 

Für projektbezogene Dienstfahrten, die mit einem privaten Kraftfahrzeug zurückgelegt werden, wird 

eine pauschale Wegstreckenentschädigung in Höhe von 0,20 € je vollem Kilometer zurückgelegter Stre-

cke, begrenzt auf einen Höchstbetrag von 130,00 € (für die gesamte Dienstreise), gewährt. Als Kraftfahr-

zeug gelten auch Elektrofahrräder und Elektroscooter, die der Versicherungspflicht nach dem Pflichtver-

sicherungsgesetz unterliegen. 

Mit der Wegstreckenentschädigung sind sämtliche Ausgaben für die dienstliche Nutzung des Fahrzeuges 

(zum Beispiel Reparaturen, Kraftstoff, Kfz-Steuer, alle Versicherungen zur Deckung von Personen- oder 

Sachschäden auf Seiten des Fahrenden, von Mitfahrenden oder Dritten) sowie die Mitnahme weiterer 

Dienstreisender und die Mitnahme von dienstlichem und persönlichem Gepäck abgegolten. Zusätzlich 

zur Wegstreckenentschädigung können Parkgebühren in Höhe von 10,00 € pro Tag erstattet werden; die 

Erstattung höherer Parkgebühren ist jedoch nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.  

Die Zuwendungsfähigkeit einer etwaigen Sachschadenshaftung ist ausgeschlossen. Fahrtkosten zwi-

schen Wohn- und Arbeitsort sind ebenso nicht zuwendungsfähig. 

Große Wegstreckenentschädigung – erhebliches dienstliches Interesse 

Sofern ein erhebliches dienstliches Interesse an der Nutzung eines Kraftfahrzeuges vorliegt, beträgt die 

Wegstreckenentschädigung 0,30 € je vollem Kilometer zurückgelegter Strecke. Eine Begrenzung der Er-

stattungshöhe erfolgt hierbei nicht.  

Die Gründe für die Anwendung der Großen Wegstreckenentschädigung sind in jedem Fall zu verschriftli-

chen und den Akten beizufügen. Ein erhebliches dienstliches Interesse setzt voraus, dass das Dienstge-

schäft sonst nicht durchgeführt werden kann oder die Benutzung eines Kraftfahrzeuges nach Sinn und 

Zweck notwendig ist und ein Dienstfahrzeug nicht zur Verfügung steht.  

Mit der Wegstreckenentschädigung sind sämtliche Ausgaben für die dienstliche Nutzung des Fahrzeuges 

(zum Beispiel Reparaturen, Kraftstoff, Kfz-Steuer, alle Versicherungen zur Deckung von Personen- oder 

Sachschäden auf Seiten des Fahrenden, von Mitfahrenden oder Dritten) sowie die Mitnahme weiterer 
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Dienstreisender und die Mitnahme von dienstlichem und persönlichem Gepäck abgegolten. Zusätzlich 

zur großen Wegstreckenentschädigung können Parkgebühren erstattet werden; eine Begrenzung der 

Erstattungshöhe erfolgt auch hierbei nicht.  

Gründe für die Inanspruchnahme der großen Wegstreckenentschädigung liegen insbesondere dann vor, 

wenn 

 das Dienstgeschäft bei Benutzung eines regelmäßig wiederkehrenden Beförderungsmittels nicht 

durchgeführt werden kann oder ein solches nicht zur Verfügung steht, 

 schweres (mindestens 25 kg) und/oder sperriges Dienstgepäck mitzuführen ist (kein persönliches 

Gepäck), 

 die Benutzung eines Kraftwagens es ermöglicht, an einem Tag an verschiedenen Stellen 

Dienstgeschäfte wahrzunehmen, die bei Benutzung regelmäßig wiederkehrender 

Beförderungsmittel in dieser Zeit nicht hätten erledigt werden können, 

 eine Schwerbehinderung mit dem Merkzeichen – aG – vorliegt.  

Die Zuwendungsfähigkeit einer etwaigen Sachschadenshaftung ist jedoch ausgeschlossen.  

Tagegeld/Verpflegungspauschale 

Als Ersatz von Mehraufwendungen für Verpflegungen auf Inlandsdienstreisen können Dienstreisende 

ein Tagegeld, dessen Höhe sich nach den Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes 

(§ 9 Abs. 4a Satz 3 EStG) bemisst (Pauschbetrag) erhalten. Ausschlaggebend für die Höhe ist die Dauer 

der Abwesenheit während eines Kalendertages von der Wohnung oder der Dienststätte.  

Seit dem 01.01.2020 gelten folgende Tagessätze:  

 bei eintägigen Dienstreisen 14,00 € bei einer Abwesenheit von mindestens acht Stunden,  

 bei mehrtägigen Dienstreisen 14,00 € für den An- und Abreisetag, 

 28,00 € für jeden weiteren Kalendertag mit einer 24-stündigen Abwesenheit.  

Sind in erstattungsfähigen Übernachtungs-, Fahrt- oder sonstigen Nebenkosten bereits Ausgaben für die 

Verpflegung enthalten (Hotelübernachtung inkl. Frühstück) oder erhalten die Dienstreisenden aus sons-

tigen Gründen unentgeltliche Verpflegung, hat eine anteilige Kürzung des Tagegeldes nach folgenden 

Maßstäben zu erfolgen:  

 Frühstück: 5,60 € (20 % des Tagegeldes für einen vollen Kalendertag), 

 Mittagessen: 11,20 € (40 % des Tagegeldes für einen vollen Kalendertag), 

 Abendessen: 11,20 € (40 % des Tagegeldes für einen vollen Kalendertag).  

Übernachtungsgeld 

Dienstreisende können für eine notwendige Übernachtung pauschal 20,00 € erhalten, wenn keine oder 

geringere Ausgaben entstanden sind (zum Beispiel private Übernachtungsgelegenheit).  

Bei Überschreitung des Pauschalbetrages werden höhere Übernachtungskosten bis zu einem Betrag von 

70,00 € als notwendig und somit zuwendungsfähig anerkannt, sofern diese mittels Beleg nachgewiesen 

werden (Anteile für die Verpflegung bleiben hierbei unberücksichtigt). 

Darüber hinaus gehende Übernachtungskosten (> 70,00 €) sind nur dann zuwendungsfähig, wenn diese 

unter Darlegung der Notwendigkeit und Unvermeidlichkeit für den Einzelfall vor Reiseantritt als ange-

messen und wirtschaftlich bewertet wurden. Bezüglich der Notwendigkeit der Durchführung der Dienst-

reise ist abzuwägen, ob gegebenenfalls ein Alternativtermin für die Dienstreise gefunden werden kann 

(zum Beispiel außerhalb von Messezeiten). Ein Nachweis über die Wirtschaftlichkeit, bspw. Screenshots 
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von Vergleichsportalen, ist beizufügen. Der Übernachtungsbeleg ist den Akten beizufügen. Hierbei ist 

darauf zu achten, dass die Hotelrechnung auf den Dienstherrn/Arbeitgeber als Adressaten ausgestellt ist 

– die Dienstreisenden selber sind nur als Übernachtungsgäste in der Rechnung zu benennen (arbeitge-

berveranlasste Buchung). Sofern die Übernachtung bereits in den erstattungsfähigen Fahrt- oder sonsti-

gen Ausgaben enthalten ist, besteht kein Anspruch auf die Erstattung zusätzlicher Übernachtungskos-

ten.  

Auslandsdienstreisen 

Auslandsdienstreisen sind unter Darlegung von Notwendigkeit, Angemessenheit und Projektbezug er-

stattungsfähig. Entsprechende Dienstreisen sind jedoch vor Reisebuchung gegenüber dem BAFzA anzu-

zeigen und die hierfür finanziell erforderlichen Aufwendungen abzustimmen.  

Für die Erstattung der Fahrtkosten auf Auslandsdienstreisen finden die vorstehenden Ausführungen ent-

sprechend Anwendung.  

Hinsichtlich der Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten gelten ausschließlich die 

jeweiligen Pauschbeträge (vgl. „Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernach-

tungskosten im Ausland“ des BMF).  

Sofern in erstattungsfähigen Übernachtungs-, Fahrt- oder sonstigen Nebenkosten bereits Ausgaben für 

die Verpflegung enthalten (Hotelübernachtung inkl. Frühstück) sind oder die Dienstreisenden von Amts 

wegen oder aus sonstigen Gründen eine unentgeltliche Verpflegung zur Verfügung gestellt bekommen, 

erfolgt eine anteilige Kürzung des landesspezifischen Tagegeldes nach folgenden Maßstäben:  

 Frühstück: 20 % des Tagegeldes für einen vollen Kalendertag, 

 Mittagessen: 40 % des Tagegeldes für einen vollen Kalendertag, 

 Abendessen: 40 % des Tagegeldes für einen vollen Kalendertag. 

Die tatsächlich entstandenen Ausgaben sind auf Verlangen des BAFzA mittels Originalbelegen nachzu-

weisen. 

Erstattung sonstiger Nebenkosten 

Nebenkosten sind zuwendungsfähig, sofern sie ursächlich und unmittelbar mit der Erledigung des 

Dienstgeschäfts zusammenhängen und notwendig sind.  

Alle nicht unmittelbar für die Dienstreise notwendigen Ausgaben sind nicht zuwendungsfähig – hierzu 

zählen grundsätzlich:  

 Reiseausstattung (zum Beispiel Koffer, Taschen), 

 Tageszeitungen, Trinkgelder, Geschenke, 

 Unterkunftsverzeichnis, Stadtpläne, Landkarten, 

 Reiseversicherungen (zum Beispiel Reiseunfallversicherung, Reiserücktrittsversicherung, 

Reisehaftpflichtversicherung, Flugunfallversicherung, Auslandskrankenversicherung), 

 Ersatzbeschaffungen, Reparaturen oder Reinigung mitgeführter Kleidungs- und 

Reiseausstattungsstücke, 

 Auslagen für Kreditkarten (Jahresgebühr), 

 Ausgaben für Arzt und Arzneimittel. 

Bei Fragen rund um das Thema Reisekosten steht Ihnen Ihre zuständige Programmberatung der Regie-

stelle „Demokratie leben!“  im BAFzA gern zur Verfügung. Letztempfänger wenden sich bitte direkt an 

Ihre Bewilligungsbehörde bzw. mittelweiterleitende Stelle. 


